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Die Schweizerische Landesphonothek in Lugano:
Idee und Realitit

Von Kurt Deggeller, Leiter der Schweizerischen Landesphonothek

Eigentlich ist es noch zu friih, Grundsdatzliches iiber die Schweizerische
Landesphonothek zu schreiben. Die Aufbauarbeiten und die dufieren
Bedingungen einer Realisierung des Projekts befinden sich in einem
Stadium, in dem der eingeschlagene Weg noch wesentliche Modifika-
tionen erfahren kann. In dieser Situation kann und darf dieser Artikel
nicht allzu sehr in die Einzelheiten gehen und will darum nicht mehr sein
als ein Bericht «unterwegs», der Perspektiven und Probleme aufzeigt und
nicht Losungen festschreibt.

Il est a vrai dire encore trop tot pour s’exprimer d’une facon défini-
tive sur la Phonothéque Nationale Suisse. Les travaux d’ aménagement et
les conditions extérieures propres a la réalisation du projet en sont a un
stade ou la voie suivie peut encore subir d’importantes modifications.
Dans ces conditions, il ne pouvait étre question de trop aller dans les
détails et le présent article se borne a signaler des perspectives et des
problemes, sans indiquer de solutions.

Die Frage, die einem neugewidhlten Phonotheksleiter am h#ufigsten
gestellt wird, lautet ganz einfach: «Was ist denn eigentlich eine Phono-
thek?» — und er kann sich darum der schwierigen Aufgabe nicht ent-
ziehen, eine kurze und anschauliche Umschreibung zu finden. Meine
Antwort, es handle sich um eine «Bibliothek fiir Tontrdger» hat zwar
den Nachteil, logisch nicht ganz einwandfrei zu sein, sie erlaubt es aber,
auf zwei wichtige Momente hinzuweisen: 1., daf} die in einer Phonothek

Nachrichten VSB/SVD 60 (1984) 6



354 Deggeller: Die Schweizerische Landesphonothek in Lugano

gesammelten Dokumente nicht gedruckt oder handgeschrieben, sondern
auf Tontrigern (Schallplatten und Tonbéndern aller Art) aufgezeichnet
sind, und 2., daB eine Phonothek im iibrigen eine mit einer Bibliothek
vergleichbare Institution darstellt.

Aus dem tédglichen Umgang mit Tontrdgern wissen wir, wie emp-
findlich sie sind. Schon ein irrtiimlicher Knopfdruck oder eine falsche
Handbewegung kann ein Tondokument fiir immer beschiddigen oder gar
zerstoren. Es ist darum ein Vorhaben von grof3er Dringlichkeit, wichtige
Tondokumente zu sammeln, wenn notig zu restaurieren und fachgerecht
aufzubewahren. Wir konnen uns heute nicht mehr vorstellen, wie es in
der Vergangenheit moglich war, daf fiir die Geschichte bedeutende Do-
kumente aus Nachléssigkeit und Desinteresse zerstort wurden; wir miis-
sen uns aber bewulit sein, dafl heute noch tiglich wichtige Tondoku-
mente verloren gehen, weil ihr historischer Wert nicht erkannt wird.

Die Idee einer Schweizerischen Landesphonothek ist nicht neu,
konnte aber bisher nicht verwirklicht werden. 1983 griindeten verschie-
dene interessierte Institutionen, darunter die Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft (SRG) und die Schweizerische Gesellschaft fiir die
Rechte der Urheber musikalischer Werte (SUISA) den «Aufbauverein
Schweizerische Landesphonothek» mit dem Ziel, das Projekt bis 1987
so weit zu realisieren, dafl es vom Bund, allenfalls im Rahmen der
Schweizerischen Landesbibliothek, iibernommen werden kann. Zum
Standort wurde Lugano gewdhlt, weil das Tessin bisher noch keine
nationale Institution dieser Art beherbergt, und die Stadt stellte Rdum-
lichkeiten im ehemaligen Radiostudio am Campo Marzio sowie einen
Umbaukredit zur Verfiigung. SchlieBlich wurde im Laufe des Sommers
der Leiter der Landesphonothek gewihlt, um den Aufbau der Phonothek
in die Wege zu leiten.

Die Schweizerische Landesphonothek hat laut Statuten die Aufgabe,
in der Schweiz hergestellte Tontrdger und solche ausldndischer Her-
kunft, die fiir die Dokumentation des schweizerischen Kulturlebens von
Bedeutung sind, zu sammeln, zu archivieren und notigenfalls zu restau-
rieren. Das Material soll durch Kataloge und Verzeichnisse erschlossen
und der wissenschaftlichen Forschung sowie, im Rahmen der urheber-
rechtlichen Bestimmungen, auch anderen interessierten Kreisen zur Ver-
fiigung gestellt werden. Hinter dieser verhiltnismiBig einfachen Um-
schreibung der Pflichten, die der neuen Institution zukommen, verber-
gen sich eine Reihe grundsétzlicher Probleme:
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— Der Umstand, daf3 in unserem Land erst jetzt, das heif3t, eigentlich mit
einer Verspatung von einigen Jahrzehnten, eine nationale Phonothek
eingerichtet wird, bringt die Verpflichtung mit sich, neben den neu
entstehenden auch die dlteren Tondokumente so weit als moglich zu
erfassen und notigenfalls vor der Zerstorung zu bewahren. Es geht
dabei nicht in erster Linie darum, diese Dokumente als solche in die
Phonothek aufzunehmen; aber es wire wiinschenswert, sie in einem
Katalog nachweisen zu konnen.

— Zu den ersten und wichtigsten Aufgaben der Landesphonothek wird
die Umschreibung der Auswahlkriterien fiir das zu sammelnde Mate-
rial gehoren. Es gilt dabei einerseits, den Auftrag der Institution zur
Dokumentierung schweizerischen Kulturlebens auf Tontrdgern zu
erfiillen, andererseits, ithre Moglichkeiten zur Verarbeitung des ge-
sammelten Materials nicht zu iiberfordern. Die zuletzt genannte Be-
dingung ist deshalb sehr wichtig, weil die Qualitédt eines Archivs sich
nicht nur aus den gesammelten Bestdnden ergibt, sondern ebenso aus
der Art und Weise, wie diese Bestidnde erschlossen und damit zugéing-
lich gemacht werden. Fiir diese Aufgaben gibt heute die elektronische
Datenverarbeitung relativ einfach und effizient einzusetzende Mittel an
die Hand, und es ist zu hoffen, da3 die Schweizerische Landesphono-
thek in Zusammenarbeit mit verwandten Institutionen — wie etwa den
Radiophonotheken — iiber diese Mittel verfiigen wird.

— Zahlreiche offene Fragen bestehen auch im Bereich des Urheberrechts.
Der Wunsch der Landesphonothek, neben der kommerziellen Ton-
tragerproduktion auch Radioprogramme in ihre Sammlung aufzuneh-
men, aber auch die Umschreibung des Beniitzerkreises und die Art
und Weise, wie die Dokumente {iberhaupt zuginglich gemacht werden,
bilden die wichtigsten Elemente dieses Fragenkomplexes.

— SchlieBlich gibt es auch noch Probleme technischer Natur. Wie be-
reits erwdhnt, sind Tontridger besonders empfindlich und leicht zerstor-
bar. Wihrend die Schallplatte vor allem durch die wiederholte Beniit-
zung an Qualitédt verliert, wissen wir {iber die Lebensdauer von Auf-
nahmen auf Tonband noch recht wenig; zur digitalen Aufnahmetech-
nik und der Compact Disc gibt es aus naheliegenden Griinden noch
tiberhaupt keine Erfahrungswerte. Soll die Schweizerische Landes-
phonothek ihre Aufgabe als nationales Schallarchiv erfiillen, muf} sie
diesen Fragen besondere Beachtung schenken, denn es wire unsinnig,
ein Archiv aufzubauen, dessen Bestéinde nach spitestens fiinfzig Jahren
«unlesbar» geworden sind.
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In der Aufbauphase wird die Schweizerische Landesphonothek durch
die zentralen Aufgaben des Sammelns und Erschliefens von Tondoku-
menten wohl mehr als ausgelastet sein. Sie wird sich aber spétestens nach
der Bewiltigung der unvermeidlichen Anlaufschwierigkeiten auch mit
Offentlichkeitsarbeit befassen miissen. Hinter den Dokumenten, die sie
sammeln wird, stehen Menschen — «Kulturschaffende» 1im weitesten
Sinne — mit denen sie kommunizieren und zu deren Kommunikation mit
der Offentlichkeit sie beitragen sollte. Der einzigartige Charme ihres
Standortes Lugano wird ihr dabei zweifellos eine grof3e Hilfe sein.

Zur Katalogisierung einer Compact Disc

Es gibt bekanntlich die VSB, und sie vertffentlicht nicht nur ihre
«Nachrichten VSB/SVD», sondern daneben auch die fiir die Schweiz
verbindlichen «Katalogisierungsregeln», die im Konsens der Schweizer
Sprachgruppen in engster Bindung an die internationalen Richtlinien,
z.B. an die ISBD (M), (NBM) usw. konzipiert und nur in dieser Form
akzeptiert werden. Diese Situation gibt Anla} zu einigen kritischen Be-
merkungen betreffend die im Aufsatz «Die Compact Disc und ihre Mog-
lichkeiten als Tontrdger in Bibliotheken» von Harry Joelson-Strohbach
erlduterte Katalogisierung einer Compact Disc (in: Nachrichten VSB/
SVD, No 5, Vol. 60, 1984, S. 284-294).

1. Zur «Gesamtaufnahme»:

In der sogenannten «Gesamtaufnahme», die eine Beschreibung der
gesamten Compact Disc enthilt, wird gegen die Bestimmung 1.1.8 der —
u.a. auch fiir Tontrager giiltigen — ISBD (NBM) verstof3en. Nach dieser
Regel darf in der 1. Zone der bibliographischen Beschreibung nur der
Hauptsachtitel der Vorlage — im Falle des von Joelson-Strohbach behan-
delten Beispiels wire dies der gemeinsame Sachtitel «Famous cantatas»
— vermerkt werden. Die Titel der einzelnen in der Vorlage enthaltenen
Werke werden in einer Fufinote angegeben. Diese Regel ist identisch
mit der Bestimmung BA 1.1.8 der neuen VSB Katalogisierungsregeln
1983 und sollte demnach allgemein bekannt sein.

Nachrichten VSB/SVD 60 (1984) 6



	Die Schweizerische Landesphonothek in Lugano : Idee und Realität

